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Gemeinde Aichstetten   
Landkreis Ravensburg 

 

 
An die 
Gemeindeverwaltung Aichstetten 
Bürgermeister Hubert Erath 
Bachstraße 2 
88317 Aichstetten 
 
 
 

Bewerbung um ein Baugrundstück zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern – 
teilweise mit „Service-Wohnen-Angebot“ – in der Ortsmitte Aichstetten 
 
 
Hinweis: 
 

Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird in diesem Dokument grundsätzlich nur die männliche Form der Personenbezeichnungen 
verwendet. Die Personenbezeichnungen beziehen sich auf weibliche, männliche und divers-geschlechtliche Personen 
gleichermaßen. 

 
 
Allgemeines und Hinweise (unter anderem zum Datenschutz) 
 
In der Ortsmitte Aichstetten wird eine ca. 1.765 m² bzw. optional* ca. 2.334 m² große Grundstücksfläche 
– bestehend aus den Flurstücken 44, 118 (Teilfläche) und 119 (alle Gemarkung Aichstetten) bzw. 
optional* 44, 118 (Teilfläche), 119 und 122/1 (alle Gemarkung Aichstetten) – zur Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses oder mehrerer Mehrfamilienhäuser im kombinierten Höchstpreis- und 
Konzeptverfahren vergeben. 
 

* Das 569 m² große Flurstück 122/1 Gemarkung Aichstetten (Hauptstraße 72) befindet sich in Privateigentum. Das Grundstück 

kann bei Bedarf vom bisherigen Eigentümer erworben und im Falle des Erwerbs in das geplante Projekt einbezogen werden. 
Die Kontaktdaten des Grundstückseigentümers sind bei Bedarf bei der Gemeindeverwaltung Aichstetten erhältlich. 
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In Bezug auf die Bebauung und Nutzung des Baugrundstücks gelten folgende Vorgaben, die vom Bieter 
in das vorzulegende Planungskonzept einzuarbeiten und zu gegebener Zeit (bei Vergabe des 
Baugrundstücks an den Bieter) bei der Realisierung des Projekts umzusetzen sind: 

 II Vollgeschosse, 

 zwei Stellplätze pro Wohnung/Einheit und 

 mindestens 50 % der entstehenden Wohnungen müssen in Zusammenarbeit mit einem Anbieter 
von Unterstützungsleistungen (in Abstimmung mit der Gemeinde) im Rahmen eines „Service-
Wohnen-Angebots“ vermarktet werden. 

 
Bei der Ausarbeitung des Planungskonzepts ist zu beachten, dass das Baugrundstück im unbeplanten 
Innenbereich gemäß § 34 Baugesetzbuch liegt. Im Hinblick auf die maximal zulässige bauliche Nutzung 
bzw. künftige Bebauung des Grundstücks ist deshalb gemäß aktueller Rechtsprechung auf ein in der 
näheren Umgebung vorhandenes maßstabsbildendes Referenzgebäude – z.Bsp. auf das Gebäude 
Eschacher Straße 1 – Bezug zu nehmen, das sämtliche Maße (Wandhöhe, Firsthöhe, Grundfläche, 
usw.) je zu errichtendes Einzelgebäude in sich vereint. 
 
Hinweis: 
Bestehende Grenzbebauung bzw. geringfügige Grenzüberbauung im Bereich der Grundstücksgrenze zwischen den 
Flurstücken 119 (Wagnerstraße 1) und 121 (Wagnerstraße 3). 

 
Das Bewerbungsverfahren beginnt am Montag, 12. Februar 2024 und endet am Freitag, 14. Juni 
2024 um 10:00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt können Angebote abgegeben werden. 
 
Verbindliche Bestandteile des Angebots sind 

 das Kaufpreis-Gebot (€/m²), 

 ein aussagekräftiges Planungskonzept mit Zeitplan für dessen Umsetzung und 

 eine verbindliche schriftliche Zusage, dass im Zuge der Umsetzung des Projekts mindestens 50 % 
der entstehenden Wohnungen in Zusammenarbeit mit einem Anbieter von 
Unterstützungsleistungen (in Abstimmung mit der Gemeinde) im Rahmen eines „Service-Wohnen-
Angebots“ vermarktet werden. 

 
Jeder Bieter darf nur ein Angebot abgeben. 
 
Die Entscheidung über die Bauplatz-Vergabe trifft der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung ohne 
Nennung von Namen. 
 
 
 
Sehr geehrte Bieterin, sehr geehrter Bieter, 
 
Ihre Angaben, die im Rahmen dieses Angebots und auch bereits im Hinblick auf den Abschluss eines 
möglichen notariellen Kaufvertrags erhoben werden, sind selbstverständlich freiwillig und werden 
lediglich für diese Zwecke gespeichert bzw. genutzt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
verschiedene Angaben von Ihnen benötigen. 
 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zuteilung des angebotenen Baugrundstücks. 
 
Alle Aufwendungen, welche Ihnen im Zusammenhang mit der Angebotsabgabe und dem 
Vergabeverfahren entstehen, haben Sie selbst zu tragen. 
 
Durch Abgabe Ihres Angebots stimmen Sie den vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 31. 
Januar 2024 erarbeiteten und beschlossenen Bedingungen, Vorgaben und Regelungen der Gemeinde 
Aichstetten zur Vergabe des Baugrundstücks ausdrücklich zu. 
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Angaben zur Bieterin/zum Bieter bzw. zu den Bieter*inne*n 
 

Name Bieter*in 
(falls juristische Person) 

      

Anschrift 
(Straße Hausnummer) 

      

PLZ Ort       

Rechtsform Bieter*in 
(falls juristische Person) 

      

Familienname(n), Vorname(n) 
Bieter*in(nen) oder 
– falls juristische Person –  
Familienname, Vorname(n) 
Ansprechpartner*in 

      

ggf. Geburtsname       

Geburtstag       

Straße Hausnummer       

PLZ Ort       

Telefon       

E-Mail       

 
 
Kaufpreis-Gebot 
 
Das Baugrundstück wird zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses oder mehrerer Mehrfamilienhäuser 
nach Höchstpreis in Kombination mit einem vorzulegenden Planungskonzept vergeben. 
 
Bitte tragen Sie in das nachfolgende Feld Ihr Angebot für das Baugrundstück, bestehend aus den im 
Gemeindeeigentum stehenden Grundstücken 

 Flurstück 119 Gemarkung Aichstetten (Wagnerstraße 1):            748 m² 

 Flurstück   44 Gemarkung Aichstetten:               117 m² 

 Flurstück 118 Gemarkung Aichstetten Teilfläche (Hauptstraße 70):   ca.    900 m² 
ca. 1.765 m² 

ein. Das Mindestgebot für das erschlossene Baugrundstück liegt bei 160,00 €/m². Die 
Angebotsabgabe hat in vollen Euro-Beträgen zu erfolgen und ist in Euro pro Quadratmeter (€/m²) 
anzugeben. 
 

Kaufpreis-Gebot       €/m² 

 
Für den Fall, dass in das Planungskonzept auch das an das Baugrundstück angrenzende bisher in 
Privateigentum befindliche 569 m² große Flurstück 122/1 (Hauptstraße 72) mit einbezogen werden soll, 
ist es erforderlich, mit dem bisherigen Grundstückseigentümer eine Einigung über den Verkaufspreis 
zu erzielen und einen schriftlichen Nachweis über dessen Zustimmung zum Verkauf bzw. zur 
Einbeziehung seines Grundstücks in das Planungskonzept vorzulegen. 
 

Die Kontaktdaten des Eigentümers des Flurstücks 122/1 Gemarkung Aichstetten (Hauptstraße 72) sind 
bei Bedarf bei der Gemeindeverwaltung Aichstetten erhältlich. 

 
Verbindliche Zusage Umsetzung „Service-Wohnen-Angebot“ 
 
Mit meiner/unserer untenstehenden Unterschrift sage ich/sagen wir verbindlich zu, im Zuge der 
Umsetzung des Planungskonzepts mindestens 50 % der entstehenden Wohnungen in 
Zusammenarbeit mit einem Anbieter von Unterstützungsleistungen im Rahmen eines „Service-
Wohnen-Angebots“ zu vermarkten. 
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Anlagen 
 

 aussagekräftiges Planungskonzept 
 

 Zeitplan zur Umsetzung des Planungskonzepts 
 

 schriftliche Bestätigung des Anbieters von Unterstützungsleistungen über die verbindliche 
Zusammenarbeit mit dem Bieter bei der Umsetzung des Projekts im Rahmen eines „Service-
Wohnen-Angebots“ 

 

 schriftliche Bestätigung des Eigentümers des Flurstücks 122/1 (Hauptstraße 72) über die 
Einigung mit dem Bieter über den Verkaufspreis und dessen Zustimmung zum Verkauf bzw. zur 
Einbeziehung seines Grundstücks in das Planungskonzept 

 

       
 

       
 
 

Abschließende Hinweise 
 

1. Am Vergabeverfahren werden nur Bieter*innen bzw. Bewerbungen beteiligt, die sich während der Bewerbungsfrist mit 
diesem vorgeschriebenen Bewerbungsformular bei der Gemeinde um das Baugrundstück beworben haben. 

 

2. Bewerbungen mit dem vorgeschriebenen Bewerbungsformular sind elektronisch (pdf-Dateien per E-Mail) oder schriftlich 
(Papierform) bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 
Es können nur Bewerbungen berücksichtigt werden, welche auf diesem Bewerbungsformular eingereicht werden. 

 

3. Die Daten sowie Unterlagen und Nachweise dieser Bewerbung dienen ausschließlich der Auswertung der Bewertung 
und als Grundlage für die Vergabe des Baugrundstücks. Die Daten werden nicht weiterverarbeitet. 

 

4. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Auswertung der Bewerbung ist grundsätzlich der Bewerbungsschlusstermin 
(Ablauf der Bewerbungsfrist). Danach eingetretene Veränderungen können von der Gemeinde nach pflichtgemäßem 
Ermessen berücksichtigt werden. Der Antragsteller hat solche Veränderungen der Gemeinde unverzüglich per E-Mail 
oder schriftlich anzuzeigen und ggf. nachzuweisen. 
Bis zum Bewerbungsschlusstermin müssen der Gemeindeverwaltung alle geforderten Unterlagen und Nachweise als 
pdf-Datei oder in Schriftform vorliegen. 
Die Bewerber versichern mit Abgabe der Bewerbung die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und 
Unterlagen. 
Falsche oder unrichtige Angaben können zum Ausschluss der Bewerbung vom Vergabeverfahren oder nach der 
Vergabeentscheidung zur Rückabwicklung führen. 

 

5. Der Gemeinderat entscheidet abschließend über die Vergabe bzw. den Verkauf des Baugrundstücks. 
 
 

Persönliche Erklärungen        Zutreffendes bitte ankreuzen 
 

 Ich habe/Wir haben die Abschnitte 

 Allgemeines und Hinweise (unter anderem zum Datenschutz) und 

 Abschließende Hinweise 
dieses Bewerbungsformulars gelesen und erkläre/erklären, dass mir/uns die Bedingungen, 
Vorgaben und Regelungen für den Erwerb, die Bebauung und Nutzung des Baugrundstücks 
bekannt sind. 

 

 Ich erkläre/Wir erklären, dass 

 die Angaben zur Bieterin/zum Bieter/zu den Bieter*inne*n, die persönlichen Angaben und 

 die Angaben in den vorzulegenden Unterlagen und Nachweisen 
in dieser Bewerbung richtig und vollständig sind. 
Mir/Uns ist bekannt, dass falsche oder unrichtige Angaben zum Ausschluss der Bewerbung 
vom Vergabeverfahren oder nach der Vergabeentscheidung zur Rückabwicklung oder zu einer 
Auf-/Nachzahlungsverpflichtung führen können. 

 

 Ich bin/Wir sind mit der Speicherung und Nutzung der in dieser Bauplatz-Bewerbung erhobenen 
Daten zu den genannten Zwecken einverstanden. 

 
        
Ort, Datum  Unterschrift(en) 

 


